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  Beratungsergebnis 

Beratungsfolge Termin Ein Für Geg Ent Bemerkungen 

Stadtrat 15.09.2014      

 

Betreff: 

Abwendung der Insolvenz bei der Geraer Verkehrsbetrieb GmbH 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat beschließt: 
 

1. Die in der Drucksache Nr. 10/2014 am  16.04.2014 und in der 1. Ergänzung  am 

24.06.2014  eingestellten Gelder zur Unterstützung der Geraer  Verkehrsbetrieb 

GmbH in Höhe von 2.500.000 € sind im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 

für das Jahr 2014 der Geraer Verkehrsbetrieb GmbH  zur Verfügung zu stellen, um 

so die finanziellen Absicherung der Weiterführung eines ÖPNV-Angebots in Gera 

durch den Verkehrsbetriebe  zu gewährleisten. Für die Jahre 2015-2016 ist 

entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes der Verlustausgleich in Höhe des 

von der Geraer  Verkehrsbetrieb GmbH  vorgelegten Sanierungsplanes mit der 

Geraer Verkehrsbetrieb GmbH vertraglich zu vereinbaren. 

 
 

2. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, entsprechend des unter Punkt 1 durch den 

Stadtrat gefassten Beschlusses zu verfahren und diese Mittel im Rahmen der 

vorläufigen Haushaltsführung der Geraer  Verkehrsbetrieb GmbH  als Teil eines 

Sanierungsplans zur Verfügung zu stellen mit der Zielstellung, damit die 

Unternehmensfortführung zu sichern und das Insolvenzverfahren umgehend zu 

beenden.  

 
 

3. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, den Willen des Stadtrates zur Abwendung 

der Insolvenz der Geraer Verkehrsbetrieb GmbH, den vorläufigen Sanierungsplan der 

Geraer Verkehrsbetrieb GmbH mit der Thüringer Landesregierung in einem 



Konsolidierungspakt zu vereinbaren und dem Stadtrat am 18.September 2014 dazu 

Bericht zu erstatten.  

 

4.   Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GVB  

GmbH und der SWG AG, die sich in der Ruhephase der Altersteilzeit befinden und momentan 

keine Vergütung erhalten, im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht als Gesellschafter eine Lösung im 

Stadtrat am 18.September 2014 aufzuzeigen. 


